
 

 

 

Beantragung der spezifischen Pauschalleistung nach Ablauf 
des Anspruchs auf Kunstarbeitsgeld 

Ist dieses Formular für Sie bestimmt? 

Dieses Formular betrifft Arbeitnehmende, deren Anspruch auf die spezifischen Regeln 
für Kunstarbeitende aufgrund einer unzureichenden Anzahl von Arbeitstagen oder des 
Ablaufs der Kunstarbeitsbescheinigung ausgelaufen ist. 

Nicht betroffen sind Arbeitnehmende, die auf die Anwendung der spezifischen Regeln 
für Kunstarbeitende verzichtet haben. 

Rechtsgrundlage: Artikel 114bis des Königlichen Erlasses vom 25.11.1991.  

Wozu dient dieses Formular? 

Sie verwenden dieses Formular, um den Bezug einer spezifischen Pauschalleistung zu 
beantragen, wenn Ihr Anspruch auf die spezifischen Regeln für Kunstarbeitende 
ausgelaufen ist:  

- und nicht verlängert wird, weil die erforderlichen Tage von Arbeitnehmertätigkeit in 
den 36 Monaten unmittelbar vor dem Antrag auf Verlängerung nicht nachgewiesen 
werden;  

oder 

- und nicht verlängert wird, wenn keine Kunstarbeitsbescheinigung „Plus“ vorliegt, die 
zum Zeitpunkt des Antrags auf Verlängerung gültig ist; 

oder  

- aufgrund des Ablaufs der Gültigkeitsdauer der Kunstarbeitsbescheinigung, die 
nicht ununterbrochen verlängert wird. 
 

Sie müssen im letzten Anwendungszeitraum, d. h. im obigen abgelaufenen 
Anwendungszeitraum, mindestens für einen Tag Kunstarbeitsgeld erhalten haben. 

 

Brauchen Sie weitere Informationen? 

Wenn Sie nähere Auskünfte benötigen: 

- Wenden Sie sich bitte an Ihre Zahlstelle (CGSLB, CSC, FGTB oder HfA). 

- Lesen Sie bitte die Infoblätter:  

o T90 „Haben Sie Anspruch auf eine spezifische Pauschalleistung, wenn Ihr 
Anspruch auf das Kunstarbeitsgeld ausläuft“? 

o T191 „Welche spezifische Regeln gelten für Kunstarbeitende ab dem 1. Januar 

2024?“. 

Diese Infoblätter sind bei Ihrer Zahlstelle oder bei dem Arbeitslosenamt des LfA 
erhältlich und können von der LfA-Website (www.lfa.be) heruntergeladen werden. 

 

Arbeitnehmende, die die spezifische Pauschalleistung erhalten, sind gewöhnliche 
Arbeitslose, für die NICHT die spezifischen Regeln für Kunstarbeitende gelten.  

Sie unterliegen allen Verpflichtungen, die für gewöhnliche Vollarbeitslose gelten.  

Wenn Sie eine Nebentätigkeit ausüben, füllen Sie bitte zusätzlich zum Formular C1 auch 
das Formular C1A aus. 

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in den folgenden Infoblättern:  

- T41 „Aufnahme oder weitere Ausübung einer Tätigkeit während Ihrer Arbeitslosigkeit 
– Was sind die Konsequenzen für das Arbeitslosengeld?“; 

- T90 „Haben Sie Anspruch auf eine spezifische Pauschalleistung, wenn Ihr Anspruch 
auf das Kunstarbeitsgeld ausläuft?“ (und insbesondere unter dem Punkt „Welches 
sind Ihre Pflichten?“) 

 

Was müssen Sie mit diesem Formular tun? 

Nachdem Sie das Formular ausgefüllt haben, reichen Sie es bitte möglichst schnell bei 

Ihrer Zahlstelle ein (CGSLB, CSC, FGTB, HfA). 

 

http://www.lfa.be/


 

 

 

Um diese spezifische Pauschalleistung zu erhalten, muss Ihr Antrag auf Arbeitslosengeld 

innerhalb einer doppelten Frist gestellt werden:  

- innerhalb von 12 Monaten ab dem Tag nach dem letzten Tag Ihres 

Anwendungszeitraums; 

- innerhalb von 2 Monaten ab dem Tag nach:  

• dem Datum der Ablehnung Ihres Antrags auf Verlängerung;  

ODER 

• dem Datum Ihres Arbeitslosengeldantrags, wenn die Entscheidung über die 

Ablehnung vor diesem Datum liegt.  

 

Die 12 Monate werden verlängert um die Anzahl der Tage des Zeitraums: 

- von Arbeitsunfähigkeit, für die eine Entschädigung nach den Rechtsvorschriften 

über die Gesundheitspflege- und Entschädigungspflichtversicherung oder eine 

Entschädigung für Schäden aus Arbeitsunfällen, Wegeunfällen und 

Berufskrankheiten gezahlt wurde, wenn die ununterbrochene Dauer dieses 

Zeitraums mindestens 3 Monate beträgt; 

- den Mutterschaftsgeld, Adoptionsurlaubsgeld oder Geburtsurlaubsgeld abdeckt. 

 

Und dann? 

Die Zahlstelle (CGSLB, CSC, FGTB, HfA) übermittelt Ihr Formular dem LfA und hält Sie 
über den Bearbeitungsstand auf dem Laufenden. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Fassung 01.10.2025 1 Formular C114BIS 

 

Antrag auf die spezifische Pauschalleistung 
Artikel 114bis KE 25.11.1991 

Von der/dem Kunstarbeitenden 
auszufüllen 

Datumsstempel  

Zahlstelle 

 

Angaben zu Ihrer       
Person 

Vorname und Nachname  ..........................................................................................................................................................................................  

Nationalregister-Nr. (ENSS)   
Ihre ENSS steht auf Ihrem Personalausweis. 

__ __ __ __ __ __ / __ __ __ - __ __ 

 

 

 

Ihr Antrag 

 Ich beantrage die Pauschalleistung für die Zeit ab dem  
__ __ / __ __ / __ __ __ __ __ . 

 
 

 
 

 

 

Unterschrift 

Ihre Angaben werden in elektronischen 
Dateien gespeichert. 

Nähere Informationen über den Schutz 
dieser Daten finden Sie in der LfA-
Broschüre zum Thema Schutz des 
Privatlebens. 

Die Richtigkeit Ihrer Erklärungen wird durch 
Datenabgleich mit dem Nationalregister 
und anderen Einrichtungen 
(Krankenkassen, Versicherungsfonds für 
Selbständige, LSS für die Daten zu Ihrer 
Beschäftigung, FÖD Finanzen, was Ihre 
Steuerakte betrifft, Einrichtungen der 
Gemeinschaften und Regionen, …) 
überprüft. 

Weitere Informationen finden Sie auf 
www.lfa.be.  

 

Ich erkläre ehrenwörtlich, dass diese Erklärung richtig und vollständig ist. 

 

 

 

Datum:__ __ / __ __ / __ __ __ __                                                      Unterschrift 

 

http://www.lfa.be/

